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Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über die Rechtsstellung 
und Finanzierung der Fraktionen im 

Landtag von Baden-Württemberg

Der Landtag hat am 11. März 2010 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Fraktionsgesetzes

Das Gesetz über die Rechtsstellung und Finanzierung
der Fraktionen im Landtag von Baden-Württemberg
vom 12. Dezember 1994 (GBl. S. 639), geändert durch
Gesetz vom 20. November 2001 (GBl. S. 605), wird wie
folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden Satz 1 folgende Sätze ange-
fügt:

„Fraktionen sind als ständige und unabhängige
Gliederungen des Landtags notwendige Einrich-
tungen des Verfassungslebens. Als Teil des Land-
tags sind sie unmittelbar Adressat der politischen
Willensbildung der Bürgerinnen und Bürger und
zugleich selbst maßgeblicher Faktor des politisch-
parlamentarischen Willensbildungsprozesses.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Fraktionen sind mit eigenen Rechten und
Pflichten ausgestattet. Sie unterstützen ihre Mit-
glieder, ihre parlamentarische Tätigkeit auszuüben
und zur Verfolgung gemeinsamer Ziele aufeinan-
der abzustimmen. Fraktionen wirken unmittelbar
auf den politisch-parlamentarischen Willensbil-
dungsprozess ein, indem sie eigene Standpunkte
formulieren und Initiativen und Konzepte ent-
wickeln und umsetzen. Sie können mit Fraktionen
anderer Parlamente zusammenarbeiten und regio-
nale, überregionale sowie internationale Kontakte
pflegen.“

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„(3) Zu den Aufgaben der Fraktionen gehört die 
eigenständige Öffentlichkeitsarbeit. Sie dient der
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die parla-
mentarische Arbeit der Fraktionen, der Vermitt-
lung ihrer politischen Standpunkte und dem Dialog
mit den Bürgerinnen und Bürgern über parlamen -
tarische Fragen. Die Fraktionen sind im Rahmen
der zulässigen Aufgabenwahrnehmung in der Ent-
scheidung über die geeigneten Mittel, Formen und
Örtlichkeiten ihrer Öffentlichkeitsarbeit frei. Die
Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen unterliegt nicht
dem Gebot der politischen Neutralität. Die Urheber-
schaft der Fraktion muss erkennbar sein.“

d) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden zu Absät-
zen 4 bis 6.

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Zwecke“
die Worte „und Aufgaben“ eingefügt. 

3. In § 9 erhält Satz 5 folgende Fassung:

„Die Erforderlichkeit der Wahrnehmung politischer
Aufgaben und deren Zweckmäßigkeit sind nicht Ge-
genstand der Prüfung.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.

Landtag von Baden-Württemberg 
14. Wahlperiode
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Gesetzesbeschluss

des Landtags

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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